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Nach dem Festen kommt Fasten
Am Aschermittwoch beginnt die vierzigtägige christliche Fastenzeit. Mit der Mitmachaktion «Alkoholfreizeit» 
will nun auch Gesundheit Schwyz die Bevölkerung zum freiwilligen Verzicht auf Alkohol bewegen. 

von Heidi Peruzzo

E in Wortspiel aus «alkohol-
frei» und «Freizeit» soll der 
Schwyzer Bevölkerung nach 
der Fasnachtszeit einen An-
sporn geben, freiwillig und 

bewusst auf Alkohol zu verzichten. Ge-
sundheit Schwyz führt die «Alkohol-
freizeit» während der Fastenzeit, vom 
5. März bis zum 18. April, durch.

Die Aktion findet zum ersten Mal 
statt, betreut wird sie von Julia Buch-
cik, Fachperson Abhängigkeit/Sucht 
bei Gesundheit Schwyz in Goldau, wel-
che Teil der Triaplus AG ist. 

«Wir erhoffen uns dadurch, dass 
sich die Bevölkerung bewusst mit 
ihrem Alkoholkonsum auseinander-
setzt und dies auch für ihre Zukunft 
mitnimmt», erklärt Buchcik. Durch die 
Aktion, welche man im Freundeskreis 
und in der Familie gemeinsam erle-
ben kann, sei sowohl der Zusammen-
halt, als auch die Motivation grösser. 
«Dadurch erhoffen wir uns eine grosse 
Teilnehmendenzahl und, dass die Per-
sonen auch in Zukunft einen bewuss-
teren Umgang mit Alkohol haben und 
möglichst regelmässig freiwillig darauf 
verzichten.» Bisher haben sich nur 17 
Personen angemeldet. Die Anmeldung 
via Homepage oder QR-Code bleibe 
aber auch nach dem 5. März offen.

Tendenz zur Problemlast Alkohol
Wie viele Suchtbetroffene und Ange-
hörige es im Kanton Schwyz gibt, kann 
die Fachperson Abhängigkeit/Sucht 
nicht beantworten. «Leider kann ich 
zu diesen Zahlen im Kanton Schwyz 
keine Angaben machen», so Buchcik. 
Eine offizielle Zahl sei schwer zu er-
mitteln, da sich nicht alle Suchtbetrof-
fenen und Angehörigen bei offiziellen 
Angebotsstellen melden. Zudem wür-
den verschiedene Suchtformen unter-
schieden. 

«Eine Tendenz zur Problemlast im 
Bereich Alkohol im Kanton Schwyz fin-
den Sie jedoch in den Ergebnissen zur 
Schweizerischen Gesundheitsbefra-
gung aus dem Jahr 2022.» 

Buchcik weisst darauf hin, dass an 
der Aktion «Alkoholfreizeit» Personen 
aller Konfessionen teilnehmen kön-
nen.

40 Tage fasten bis Ostern
Die Landeskirchen rufen ebenfalls von 
Aschermittwoch und bis Ostern zum 
Fasten auf. Mit den Aschermittwoch-
Gottesdiensten in den katholischen 
und reformierten Pfarreien in March 
und Höfen bereitet man sich auf die 
40-tägige Fastenzeit vor. Traditionell 
wird im Gottesdienst die Asche der 
verbrannten Palmzweige des Vorjah-
res geweiht, und die Gläubigen emp-
fangen das Aschenkreuz. 

Die Pfarreibeauftragte Erika 
Rauchenstein schildert, wie sie zusam-
men mit der Spurgruppe der Pfarrei 
Schübelbach die Aschermittwoch-Fei-
er gestaltet: «Wir verbrennen vor der 
Kirche die alten Palmzweige und be-
sinnen uns anschliessend in der Kirche 
auf alles Vergängliche, aber auch auf 
das neue Leben und die neuen Mög-
lichkeiten, die sich uns immer wieder 
eröffnen.» Es sei wichtig, trotz Fasten-
zeit an den schönen Seiten des Lebens 
Freude zu haben. Dabei gehe es weni-
ger um Verzicht, sondern um Dank-
barkeit und Zufriedenheit. Auf weitere 
Aspekte der Fastenzeit gehe die katho-
lische Kirche an den vier Fastensonnta-
gen ein. Auch die Suppentage der Pfar-
reien fallen in diese Zeit. Das Ange-
bot «Alkoholfreizeit» von gesundheit 
schwyz sieht die Pfarreibeauftragte als 
sinnvolle Ergänzung zur christ lichen 
Fastenzeit.

Alkoholkonsum und Fasnacht gehören 
bei vielen Fasnächtlern zusammen. 
Zu Beginn der Fastenzeit wird der 
Schwyzer Bevölkerung nun auch 
vom Kanton ein Ansporn gegeben, 
die nächsten 40 Tage alkoholfrei zu 
verbringen. Bild Archiv 

Einfach mitmachen: Auch nach dem 5. März bleibt die Anmeldung offen.  Bild zvg 

Zum dritten Mal vor Bundesgericht
Der Fall «Ehepaar Rothlin gegen Linus Bruhin» geht in die nächste Runde.  
Rothlins akzeptieren den Freispruch des Kantonsgerichts für Rechtsanwalt Linus Bruhin nicht.

von Stefan Grüter

Ganze 17 Jahre alt ist der Gerichtsfall 
des Nuoler Ehepaars Ursula und Da-
niel Rothlin gegen Rechtsanwalt Linus 
Bruhin. Noch weiter zurück, nämlich 
ins Jahr 1999. Damals wehrten sich die 
Anwohner in Nuolen gegen die Abbau-
bewilligung für die Kibag. Mehrfach ist 
der Fall auf verschiedenen Gerichtsin-
stanzen verhandelt worden, und nach 
dem letzten Entscheid, dem Freispruch 
durch das Schwyzer Kantonsgericht im 
Dezember des letzten Jahres, gehen die 
ganzen Akten bereits zum dritten Mal 
ans Bundesgericht in Lausanne.

Beschwerde ohne 
Rücksprache zurückgezogen
Worum geht es? Als die Kibag den 
Kiesabbau in Nuolen verlängern woll-
te, machten rund 30 Anwohner mit 
Hilfe von Rechtsanwalt Linus Bruhin 
Einsprache. Als dann die Bedingun-
gen der Einsprecher durch einen öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag zwischen 
den Gemeinden Tuggen und Wangen 
und der Kibag grösstenteils erfüllt wa-
ren, zog Bruhin die Einsprache zurück, 
ohne seine Klienten zu informieren. 

Die Aufwendungen von Rechtsanwalt 
Bruhin in der Höhe von 12 000 Fran-
ken übernahm die Kibag.

Auch im mündlichen 
Verfahren freigesprochen
Das Kantonsgericht verhandelte im 
Nachgang zum Strafgericht vorerst 
schriftlich, wurde aber vom Bundesge-
richt dazu aufgefordert, dies mündlich 
zu verhandeln, was Anfang Dezember 
des letzten Jahres geschah. Bruhin war 
der ungetreuen Geschäftsführung an-
geklagt. Die Rechtsvertreterin des Ehe-
paars Rothlin führte aus, dass Bruhin 
mit dem Rückzug der Einsprache – oh-
ne seine Klienten zu informieren – sei-
ne Pflichten verletzt habe.

Bruhins Verteidiger hingegen führte 
ins Feld, dass aufgrund des öffentlich-
rechtlichen Vertrages zwischen den 
beiden Gemeinden das Einsprachever-
fahren obsolet gewesen sei. Bruhin ha-
be seine Klientschaft schadlos halten 
wollen, indem er die Entschädigung 
der Kibag entgegengenommen habe.

Aber auch bei der mündlichen Ver-
handlung kam das Kantonsgericht im 
Wesentlichen zum gleichen Urteil: 
Freispruch für Rechtsanwalt Linus 

Bruhin. Trotzdem wurden ihm diverse 
Verfahrenskosten in Teilen auferlegt. 
An den Verfahrenskosten haben sich 
aber auch die Rothlins zu beteiligen, 
und schliesslich geht auch ein Teil zu-
lasten der Staatskasse.

Beschleunigungsgebot verletzt
Die Forderung von Daniel Rothlin 
gegen Linus Bruhin im Betrag von 
über 31 000 Franken wurde auf den Zi-
vilweg verwiesen. Eine Entschädigung 
vom Staat erhält Bruhin nicht, aber zu 
diversen Entschädigungsfragen unter 
den Parteien nahm das Gericht eben-
falls Stellung. Schliesslich stellte das 
Kantonsgericht auch fest, dass auf-
grund der über 15-jährigen Verfah-
rensdauer, das Beschleunigungsgebot 
verletzt worden ist.

Dritte Beschwerde 
ans Bundesgericht
Gegen diesen Freispruch haben nun 
Rothlins die dritte Beschwerde ans 
Bundesgericht eingereicht. Neben dem 
Freispruch soll das Bundesgericht 
unter anderem die Entschädigungsfra-
gen nochmals genauer unter die Lupe 
nehmen. In der Medienmitteilung von 

gestern schreibt das Nuoler Ehepaar: 
«Ursula und Daniel Rothlin hatten und 
haben aufgrund des missbräuchlichen 
Verhaltens von Linus Bruhin einen 
grossen finanziellen Schaden erlitten 
und sind der Auffassung, dass ein Drit-
ter wegen des Einspracherückzugs un-
gerechtfertigt bereichert ist. Sie verlan-
gen vor Bundesgericht die Schuldig-
sprechung und angemessene Bestra-
fung von Linus Bruhin. Zudem verlan-
gen sie, dass er ihnen den finanziellen 
Schaden zu ersetzen habe.»

Kühne+Nagel 
startet gut ins 
Jahr
Kühne+Nagel hat sich 
2024 stabilisiert und 
der Start ins neue Jahr 
sei sehr gut verlaufen.

Der Nettoumsatz nahm im Gesamtjahr 
um 4 Prozent auf 24,80 Milliarden Fran-
ken zu, wie das Unternehmen gestern 
mitteilte. Der um die volatilen Fracht-
tarife bereinigte Rohertrag verringerte 
sich hingegen um 1 Prozent auf 8,67 
Milliarden.

Die Ertragskennzahlen entwickelten 
sich in der Folge leicht schlechter. Das 
Betriebsergebnis (EBIT) ging um 13 Pro-
zent auf 1,65 Milliarden Franken zu-
rück, der Reingewinn um 16 Prozent 
auf 1,23 Milliarden. Neben dem gerin-
gen Rohertrag hätten sich auch Wäh-
rungseffekte negativ bemerkbar ge-
macht, so das Unternehmen mit Sitz in 
Schindellegi. Zudem gab es Kosten für 
Restrukturierungen.

Die sogenannte Konversionsmarge, 
die das Verhältnis von EBIT zum Roh-
ertrag angibt, erreichte 19,1 Prozent 
nach 21,7 Prozent im Vorjahr. Sie gilt 
in der Branche als wichtige Kennzahl. 
Mittelfristig peilt das Unternehmen im 
Rahmen der «Roadmap 2026»-Strate-
gie einen Wert von 25 bis 30 Prozent an.

Marktanteile verteidigt
Bei den einzelnen Sparten erzielte die 
Seefracht einen 11 Prozent tieferen 
Rohertrag und einen 16 Prozent tiefe-
ren EBIT. Man habe aber die Marktan-
teile verteidigen können, heisst es. In 
der Luftfracht war die operative Ent-
wicklung ähnlich (Rohertrag -1%, EBIT 
-14%).

Der Bereich Landverkehr hat der-
weil unter der schwachen konjunktu-
rellen Entwicklung gelitten, was die 
Margen geschwächt habe. In der Folge 
ging der EBIT um 26 Prozent zurück. Im 
vierten Segment Kontraktlogistik hin-
gegen wurden laut den Angaben die 
Margen und die Marktanteile gesteigert.

Über Vor-Boom-Niveau
Die Geschäfte haben sich somit alles in 
allem stabilisiert. Im Vorjahr war bei al-
len wichtigen Kennzahlen ein deutlich 
zweistelliger Einbruch verzeichnet wor-
den. Der Nach-Corona-Boom, der dem 
Logistikkonzern wegen der Liefereng-
pässe viel Arbeit und Traumrenditen 
beschert hatte, war damals zu einem 
Ende gekommen. Die aktuellen Ergeb-
nisse lägen erneut deutlich über den 
vergleichbaren Zahlen von vor der Pan-
demie, betonte das Unternehmen in 
der Mitteilung.

Auch die aktuelle geopolitische La-
ge, unter anderem die Zollpolitik der 
US-Regierung, würde dem Logistikkon-
zern keine schlaflosen Nächte verursa-
chen. Komplexität sei gut fürs Geschäft, 
heisst es seitens Kühne+Nagel. Die Ge-
schäftsführung vermute, dass die Lage 
stabil bleibe, sich der Markt aber ver-
schieben würde.

Der Konzern sei im übrigen «sehr 
gut» in das neue Geschäftsjahr gestar-
tet, hiess es ausserdem. «Wir sind zuver-
sichtlich, die positive Entwicklung auch 
2025 fortführen zu können», lässt sich 
Verwaltungsratspräsident Jörg Wolle zi-
tieren. (sda/rfu)

Kühne+Nagel in Schindellegi. Archivbild 
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